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Zur Diskussion
Rechtsfolgen bei Verfügungen 
Nichtberechtigter
Prof. Dr. sc. JOHANNES KL1NKERT,
Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin

Dem Auftrag des Art. 1І Abs. 1 der Verfassung folgend, daß 
das persönliche Eigentum zu schützen ist, hat das ZGB den 
unfreiwilligen Verlust des Eigentumsrechts entweder ausge
schlossen (§ 27 ZGB), erschwert (§§ 30 Abs. 2, 31 Abs. 1 und 3 
ZGB) oder nur in Ausnahmefällen zugelassen (§ 32 Abs. 2 
und insb. § 28 ZGB). In der sozialistischen Gesellschaftsord
nung erwerben die Bürger Sachen vor allem zu dem Zweck, 
sie für sich und ihre Familie zu nutzen. Im Vordergrund ihres 
Interesses steht der Gebrauchswert der Sachen. Bei der wirk
samen Verfügung eines Nichtberechtigten bietet der ersatz
weise erlangte finanzielle Ausgleich keinen wirklichen Er
satz für den nicht mehr verfügbaren Gebrauchswert, dessen 
Wiederbeschaffung — insbesondere bei Einzelstücken — 
schwierig oder u. U. sogar ausgeschlossen sein kann.

Die dem BGB eigentümliche Privilegierung des Erwerbers 
bei Verfügungen Nichtberechtigter (§§ 932 ff. BGB) wurde 
mit dem ZGB aufgegeben und der wirksame Eigentums
rechtserwerb auf der Grundlage eines Vertrags gemäß § 27 
ZGB davon abhängig gemacht, daß der Eigentümer selbst 
oder ein von ihm Bevollmächtigter die Sache veräußert.

Sieht man von der Ausnahmeregelung in § 28 ZGB (Kauf 
von Sachen im Einzelhandel) ab, kann also prinzipiell durch 
Verfügung eines Nichtberechtigten kein Eigentumsrecht er
worben werden. Darin besteht die objektive Wirkung der 
zwingenden Vorschrift des § 27 ZGB. Dabei kommt es insbe
sondere nicht darauf an, ob sich der Verfügende seiner Nicht
berechtigung bewußt war oder nicht. Die Aussage, daß durch 
die Verfügung eines Nichtberechtigten kein Eigentumsrecht 
erworben werden kann, wird auch nicht dadurch relativiert, 
daß nach § 32 Abs. 2 ZGB der Erwerber doch noch durch die 
sog. „Ersitzung“ Eigentümer einer Sache werden kann. Die
ser nach Ablauf von 10 Jahren erfolgende Erwerb des Eigen
tumsrechts ist keine nachträgliche Sanktionierung der Verfü
gung eines Nichtberechtigten, sondern ein Eigentumsrechts
erwerb aus völlig anderem Rechtsgrund.

Insoweit ist die durch das ZGB geschaffene Rechtslage 
eindeutig und bereitet meines Wissens in der Rechtsverwirk
lichung keine besonderen Schwierigkeiten. Probleme ent
stehen aber im Zusammenhang mit der Frage, ob bei der 
Verfügung eines Nichtberechtigten auch der dieser Verfügung 
zugrunde liegende Vertrag unwirksam ist. So kann man m. E. 
bei einer unwirksamen Übertragung des Eigentumsrechts 
beim Kauf zwischen Bürgern gemäß § 27 ZGB z. B. nicht da
von ausgehen, daß ein gültiger Kaufvertrag zustande gekom
men ist. Das Anliegen, hiermit dem Käufer einen wirksamen 
Erfüllungsanspruch zu erhalten, weil seine Rechtsposition als 
Vertragspartner des nichtberechtigt Verfügenden besser sei 
als bei einer anderweitigen Abwicklung der wechselseitigen 
Ansprüche, ist ggf. von der rechtspolitischen Zielsetzung die-
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kenntnissen der Wissenschaft und fortgeschrittenen Erfahrun
gen der Praxis auszurüsten. Immer breiteren Raum nehmen 
in unserem Verlagsprogramm auch Schriften ein, die sich un
mittelbar an die Bevölkerung wenden und das demokratische 
Mitwirken der Werktätigen an der Gestaltung ihrer soziali
stischen Staats- und Rechtsordnung fördern sollen. Nicht zu
letzt geht es uns darum, unsere Literatur auch über die Gren
zen unseres Landes hinaus wirksam werden zu lassen.

Seit Gründung des Staatsverlages im Jahre 1963 sind fast 
2 500 Titel in einer Gesamtauflage von über 71 Millionen 
Exemplaren erschienen. Darin sind allein Textausgaben mit 
den für die gesamte Bevölkerung wichtigsten Gesetzen (Ver
fassung, Zivilgesetzbuch, Arbeitsgesetzbuch, Familiengesetz
buch und Jugendgesetz) mit mehr als 16 Millionen Exempla
ren enthalten.

Ingesamt ist ein wachsendes Interesse der Öffentlichkeit 
an den Publikationen des Staatsverlages festzustellen. Wir 
sehen in dieser Tendenz auch eine Bestätigung dafür, daß sich 
das Vertrauensverhältnis zwischen Partei der Arbeiterklasse, 
sozialistischem Staat und Bevölkerung immer enger gestaltet.

ser Argumentation zu akzeptieren, vom Ergebnis her vermag 
ich ihr jedoch nicht zuzustimmen.

Das Oberste Gericht geht zutreffend davon aus, daß ein 
Vertrag, der mit einem objektiv als Nichteigentümer1 verfü
genden Partner abgeschlossen wurde, nichtig ist und bereits 
erfolgte Leistungen gemäß § 69 Abs. 1 i. V. m. § 356 ZGB rück
gängig zu machen sind.1 2

Für diesen Rechtsstandpunkt sprechen m. E. folgende Ge
sichtspunkte:

1. Bei der Kodifikation des ZGB war es das erklärte Ziel, 
den für das Eigentumsrecht des BGB typischen Dualismus 
von Kausalgeschäft (z. B. Kaufvertrag) und abstraktem Ge
schäft (dem sog. dinglichen Vertrag, der bis zur abstraction 
von der causa perfektioniert wurde) zu beseitigen. Diese 
Rechtskonstruktion zerriß aus historisch begründeten Ur
sachen — die aber unter den sozialistischen gesellschaftlichen 
Verhältnissen der DDR längst überholt waren — einen im 
tatsächlichen Leben einheitlichen Vorgang in zwei rechtlich 
vollständig isolierte Rechtsgeschäfte. Die Lebensfremdheit 
dieser Rechtskonstruktion wurde schon vor Erlaß des ZGB 
dadurch gemildert, daß beide Verträge als Teile eines ein
heitlichen Rechtsgeschäfts gewertet wurden. Daraus ergab 
sich die angestrebte Konsequenz, daß die Nichtigkeit eines 
Teils zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts führte 
(vgl. §139 BGB). Damit war gesichert, daß nur auf der 
Grundlage eines wirksamen Kaufvertrags das Eigentums
recht wirksam erworben werden konnte.

Nach Erlaß des ZGB bestand Einigkeit in der Frage, daß 
ein Eigentumsrechtserwerb auf der Grundlage eines Vertrags 
ein rechtseinheitlicher Vorgang ist, weil nach § 26 ZGB Über
einstimmung des Willens beider Vertragspartner zur Eigen
tumsrechtsveränderung Bestandteil des Vertrags ist,3 Aus der 
Rechtseinheitlichkeit des Vorgangs „Eigentumsrechtserwerb“ 
ist also nicht nur zu folgern, daß auf der Grundlage z. B. eines 
nichtigen Kaufvertrags kein Eigentumsrecht erworben wer
den kann, sondern auch, daß die eigentumsrechtliche Nicht
berechtigung und die sich daraus ergebende Unwirksamkeit 
einer entsprechenden Verfügung auch die Unwirksamkeit des 
zugrunde liegenden Vertrags einschließt.

2. Die Nichtigkeit von Verträgen betrifft ausdrücklich 
im ZGB geregelte Sachverhalte, und es ist daher zu entschei
den, unter welchen Tatbestand des § 68 ZGB die Verfügung 
eines Nichtberechtigten zu subsumieren ist.4 Hier erhebt sich 
zunächst die Frage, ob § 27 ZGB mit der Feststellung, daß an 
unrechtmäßig erlangten Sachen kein Eigentum erworben wer
den kann, als ein in Rechtsvorschriften enthaltenes Verbot i. S. 
des § 68 Abs. 1 ZGB zu werten ist. Das kann m. E. uneinge
schränkt bejaht werden, läuft doch § 27 ZGB seinem Wesen 
nach auf ein Verbot von Verfügungen Nichtberechtigter hin
aus.

3. In den Fällen, in denen der Verfügende seine fehlende 
Berechtigung kannte (z. B. Verkauf durch einen Dieb oder 
Hehler), ist m. E. § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB anzuwenden, denn 
ein entsprechender Vertrag wäre mit den Grundsätzen der 
sozialistischen Moral unvereinbar. Dieser Nichtigkeitsgrund 
setzt n i c h t  voraus, daß ihn b e i d e  Vertragspartner kennen.

4. Verfügt ein Nichtberechtigter über eine Sache, ist es 
ihm zu keinem Zeitpunkt möglich, einem Erwerber das 
Eigentumsrecht an dieser Sache zu verschaffen. Auch insofern 
ist es ausgeschlossen, § 90 ZGB, der Tatbestände in Ansehung 
einer nach dem (wirksamen) Vertragsabschluß unmöglich 
gewordenen Leistung enthält, anzuwenden. Wie bereits auf
gezeigt, kommt bei der Verfügung eines Nichtberechtigten ein 
Vertrag nicht wirksam zustande, und zum anderen war es 
dem Schuldner schon beim Vertragsabschluß unmöglich, seine 
Vertragspflichten (hier: Verschaffung des Eigentumsrechts) 
zu erfüllen. Es erhebt sich deshalb die Frage, ob das beim 
Vertragsabschluß schon bestehende Unvermögen, der Ver
tragspflicht zu entsprechen, identisch mit dem in § 68 Abs. 1 
Ziff. 3 ZGB enthaltenen Nichtigkeitsgrund ist, daß also der 
Vertrag schon bei seinem Abschluß auf eine unmögliche Lei
stung gerichtet ist.

1 Die Tatsache, daß sich der Verfügende möglicherweise für den 
Eigentümer hält, 1st unbeachtlich.

2 Vgl. OG, Urteil vom 23. Oktober 1984 - 2 OZK 28/84 - (NJ 1985, 
Heft 3, S. 119), und OG, Urteil vom 12. Dezember 1984 - 2 OZK 40/84 - 
(NJ 1985, Heft 8, S. 340 [Insb. 341]).

3 Vgl. ZGB-Kommentar, Berlin 1985, Anm. 1.1. zu § 26 <S. 59).
4 Das oben erwähnte Urteil des Obersten Gerichts hat sich — zu

mindest soweit es veröffentlicht ist - zu dieser Frage nicht ge
äußert, da es um die Darlegung anderer Grundsätze ging.


